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Die Begriffsbestimmung; und die Funktionen  
der in der Deutschen Demokratischen Republik eingesetzten  
inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit

Von den dem M inisterium  fü r S taatssicherheit zur V erfügung stehenden M itteln 
und Möglichkeiten im K am pf gegen die konspirative Tätigkeit des K lassenfein
des nehmen die inoffiziellen M itarbeiter den wichtigsten Platz ein.
Inoffizielle M itarbeiter sind Personen, die fü r die Lösung der Aufgaben des 
M inisteriums für S taatssicherheit zur geheimen Zusam m enarbeit verpflichtet 
werden und — für ihren Einsatz und der ihnen gestellten konkreten Aufgabe — 
bestimmten A nforderungen genügen müssen.
Der besondere Wert der inoffiziellen M itarbeiter besteht in deren Anpassungs
fähigkeit, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit. Die inoffiziellen M itarbeiter 
sind in der Lage, sich Personen, ohne Verdacht zu erregen, zu nähern  und anzu
passen, Verbindungen und V ertrauensverhältnisse herzustellen und das Wesen 
dieser Personen zu studieren. Die inoffiziellen M itarbeiter können die verschie
denartigsten A ufträge durchführen und allseitig ausgenutzt werden.
Bei der Durchführung ih rer A ufträge sind die inoffiziellen M itarbeiter in der 
Lage, auf alle Erscheinungen richtig zu reagieren, um sich nicht zu dekonspirieren 
und im Rahmen der gegebenen Verhaltenslinie selbständig zu handeln.
Um der Aufgabenstellung der Organe fü r Staatssicherheit gerecht zu werden, ist 
es notwendig, ein ausreichendes Netz inoffizieller M itarbeiter zu schaffen.
Das Netz inoffizieller M itarbeiter ist die G esam theit aller Kategorien der inoffi
ziellen M itarbeiter, die nach bestim m ten operativen Erwägungen zur G ew ähr
leistung der Aufgaben des M inisterium s fü r S taatssicherheit auf dem Gebiet der 
A ufklärung und A bw ehr geschaffen werden.
Dieses Netz ist auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens (politischem, 
ökonomischem, kulturellem  und wissenschaftlichem) zu organisieren.
Auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik gibt es in der operati
ven Arbeit der Organe des M inisteriums fü r S taatssicherheit im einzelnen 
folgende Kategorien inoffizieller M itarbeiter:

Geheime Inform atoren (Gl)
Geheime H auptinform atoren (GHI)
Geheime M itarbeiter (GM)
Geheime M itarbeiter im  besonderen Einsatz 
Inhaber konspirativer W ohnungen (KW)

1. Der Geheime Informator (Gl)

Geheime Inform atoren sind Personen, die auf G rund guter Möglichkeiten, die 
sich aus ihren K enntnissen, Fähigkeiten sowie ih re r gesellschaftlichen S tellung 
ergeben, in der Lage sind, den Organen des M inisterium s fü r S taatssicherheit die 
sie interessierenden A ngaben zu beschaffen.
Die Anforderungen an den Geheimen Inform ator im  einzelnen sind entsprechend 
der konkreten Situation unterschiedlich.
Die Geheimen Inform atoren — wie alle inoffiziellen M itarbeiter — sollen in der 
Regel folgende Eigenschaften besitzen:
a) Unbedingte Ehrlichkeit und A ufrichtigkeit gegenüber den Organen des Mi

nisterium s für Staatssicherheit.


